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RS OGH 2001/4/24 1Ob31/01t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.2001

Norm

ABGB §484

ZPO §502 HIII5

Rechtssatz

Inwieweit durch die geplante Errichtung einer Wohnhausanlage mit 48 Wohneinheiten und 58 Pkw-Abstellplätzen eine

unzulässige Erweiterung der Wegservitut vorliegt (§ 484 ABGB), was von der Antragstellerin im Rechtsmittel vor Allem

releviert wird, ist von den Umständen des Einzelfalls abhängig und entzieht sich deshalb regelmäßig einer Beurteilung

als erhebliche Rechtsfrage.
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Parkplatz
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